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Wenn berfelbe niefet int elterlichen £aufe Woljnen îann, fel&ft
in Koft unb S3ofenung nehme, ober sur érlangung einer
Unterfuuft befeülflicfe fei, für bie er alle Serantmortlicfeteit
übernehmen tarin. Tie 3rulraI=fßrüfungStommiffion ift be*

auftragt, ein besüglicheä Sßflfdftenljeft bent 3entraIborftanb
borsulegen.

Sn Sesug auf bte fraget „S3 a S fann ber © h weis-
©ewerbeberein anftreben behufs auSgebefen*
lere S e n ü fe u n g bon: a) f h w e i s e r. fît o h ft offen
unb §albf abritaten, b) ßRotoren, bte für baS
Kleingewerbe fih eignen" wirb ben in nachfolgen*
ben Ausführungen niebergelegten Anfcfeauungen beS leitenben
AuSfhuffeS grunbfäfelih beigepflichtet: ff

1. Siele einheimische fRofeftoffe unb tgalbfabrifate werben
noch su wenig auSgenüfet. Tie AuSfteßungen besw. Snbuftrie*
unb ©eWerbemufeen finb am beften geeignet, für beren aus*
gebehntere Sermenbung su Wirten. Ter ©efeweiser. ©emerbe*
berein wirb berartige Seftrebungen jebergeit nach Kräften
unterfiüfeen, ebentueß in Serbinbung mit anbeten 3ntereffen*
berbinbungen bie (Errichtung folcher AuSfunftSfteßen, wo*
möglich im Anfcfelufe an beftefeenbe 3nftitutionen, anftreben,
benen bie Aufgabe sutäme, auf bie für Snbuftrie unb ©e*
werbe notwenbigen fRofeftoffe unb ^albfabritate aufmerffam
SU machen unb fie bem allgemeinen Serfefer gugäriglicher ju
machen, ©benfo wirb er bie Seftrebungen ber fèanbmerter
gum gemetnfamen Sesug bon fRofeftoffen unb §alb*
fabrifaten su förbern fuchen unb über gemähte erfolgreiche
Serfucfee Auêtunft erteilen.

2. Tie Sefcfeaffung billiger unb s w e d *

mäßiger Setrieb Seinrichtungen iftfürbaS Klein*
geWerbe bon ber gröfeten Sebeutung. ©S ift notmenbig, bafe

bie ©ewerbeireibenben ©elegenheit haben, über bie in jebem
einseinen fÇalle geeignete SetriebSfraft ober 2Ber£geugmaf<hine
fachtunbige, unparteiliche unb billige Auëfunft su erhalten.
S3o möglich folleri fie bie betreffenben ORafdjtnen in Setrieb
fehen tönnen. Ter ©dfeweiser. ©ewerbeberein mäht fih Sur
Aufgabe, folhe tehnifefee AuSfunftSfteßen su ecrihten ober

borhanbene gugänglicher su mähen, fei eS im Anfcfelufe an
beftehenbe ©ewerbemufeen, «JacfeDereine unb gacfefhulen, ober

bmh 3usug bon ©aefeberftänbigen, bie hiefür gegen ent*

fprecfeenbe Sergütung in Pflicht genommen werben. Settern
Würbe auh bie Aufgabe sufaßen, burh allgemein nerftänb*
lihe 2Banberborträge im Kleingewerbeftanbe bie Kenntniffe
betreffenb bie geeignetften Setriebeträfte su erweitern unb

Sur auSgebehntereu Serwenbung berfelben aufsumuntern.
Aufeerbem fann eine Sifte bon A3erffiätten angelegt werben,
in weihen bie als geeignet befunbenen SetriebSmafhinen
befihtigt werben tonnen. Ter leitenbe AuSfcfeufe ift beauf*
tragt, über bie fpesiefle Drganifation biefer AuSfunftSfteßen
für tehnifhe «fragen eine Sorlage su mähen.

3. Ter ©efeweiser. ©ewerbeberein gewährt einen Krebit
bis su «fr. 1000 pro Safer als Schmie für biejenigen ©et*
tionen, weihe burh gemeinfame Thätigfeit praftifhe ©rfolge
ersielen in ber fRufebarmahung oon SRofeftoffen, fgaibfabrifaien
ober SRoloren für baS Kleingewerbe.

4. TaS ©efretariat wirb beauftragt, ein §eft ber „®e=
werblihen 3eitfragen" beförberlih auSsuarbeiten, welches als
allgemein orientierenber ißuftrierier S3egmeifer für üRotoren*
betrieb bien en foil.

Ter leitenbe AuSfcfeufe wirb beauftragt, eine Kommiffton
SU Wählen, besw. fih burh ©ïperten su ergäben, um su
einer möglihft praftifefeen AuSgeftaltung biefer Anfhauungen
SU gelangen.

3n ber nähften ©ifeung wirb ber 3entraIborftanb fih
neuerbingS mit Serfudjen betreffenb beffere ©eftaltung beS

©ubmiffionSwefenS befefeäftigen, ferner mit einer
Sorlage betreffenb Drganifatiou beS Arbeitsnah'
weifeS.

Sah ben Serfeanblungen erftatte: ber ©entralborftanb ber

tantonalen ©emerbeanSfteßung in corpore einen Sefuh-

JBer&aubêtoefem
Ter ©htueiä'erifhe <S(hIuffcrutciftcr*

Derbattb hat an feiner legten Telegierten*
Derfammtung in Aarau befhloffen, an*
läfelicfe ber sürherifhen tant. Auëfteflung
einen allgemeinen fhweiser. ©hloffer*
meifter*Tag nah 3üri<h einsuberufen.
Ter ©entralborftanb hat nun im ©in*
üerftänbniS mit ber ©ettion 3üri<h ben
23. September beftimmt unb labet alle

Sur Teilnahme an biefer erften aflge*
meinen Sereinigung ein. Sn bem be*

treffenben ©hreiben helfet eS: „@8 wirb
gewife für jeben bon 3feuen bon Sutereffe fein, bei einem

Sefuhe ber äufeerft fehenSwerten AuSfteHung ©elegenheit s«
haben, mit feinen SerufSgenoffen beS engern uttb weitem
SaterlantceS befannt su werben, unb bie ©eftion 3üri<h Wirb

gewife alles aufbieten, um Sbnen einige angenehme unb

genufereihe ©tunben su berfebaffen. llnfere berehrten Koßegen
ber fransöfithen ©hWeis laben mir bor aßem su recht gahl®

reiher Teilnahme ein, inbem wir befonbern S3ert barauf legen,
auh wit ihnen einmal befannt su werben. Um einigermafeen
über bie 3ahl bet Teilnehmer orientiert su fein, wäre eS

fehr angenehm, wenn ©ie baS Sräfibium beS ©hloffermeifter*
bereinS in 3ürih, £erm 3. 3- fèafner, bis fpäteftenS etwa
SWei Tage bor ber Serfammlung über 3br ©rfheinen in
Kenntnis fehen würben. TaS aßgemeine fRenbes=oouS Wirb
im AuSfteßungS*fReftaurant ftatifinben unb aßeS fRäfeere an
ber Kaffe su erfahren fein. ÜRit Serhanblungen werben wir
©ie niht beläftigen. @S foß ber ganse Tag nur ber foße*

gialen Unterhaltung gewibmet fein, «für genügenbeS S3affer
im Sofhtrog wirb jebenfaflS geforgt fein."

Ter 3. fhwetj, giefllermeifiertag in Sürth würbe
bon ca. 50 ßRitgliebern befuht. Sah erfolgter Aufnahme
einer neu gebilbeten ©eftion ber frangöfifhen ©cfemeis würbe
bie Seteiligung mit einer KoßeftibauSfteflung in ©enf be*

fhloffen unter ber Sebtugung, bafe ein SunbeSbeitrag bon

15,000 «Jr. erhältlih fei unb bon ben AuSfteßern im SRapi*

mum 8000 «Çr. su befefeaffen wären.

fêteftrote^nifdje ÜRunbfäau,
Tie elcïtrifhe Sîraftû&ertragunflêantûge, weihe bie

©tabt 3ürih bei Sheinau errichten Wiß, wirb, wie man er*

fährt, mahrfhcinlih eine Sauseit oon minbeftenS brei Saferen
erfordern, ba bie S3afferbauten foloffale Arbeit mähen. Tie
©efamtfoften bürften auf fünf ÜRißionen «Jranfen tommen.
Ter ©aupteil biejeS SetrageS ermähft für bie S3 äfferb auten.
©emonnen werben 10,000 Sferbefräfte, feiebon finb in 3ütih
oerwenbbar 7500, ber fReft geht bei ber Uebertragung oer*

loren. 3Rit ben berbleibenben 7500 Sferbefräften wirb man
aße Tramlinien betreiben tonnen, bie nötige Kraft für fpä*
tere ©rweiterung Der eleftrifhen SeleuhtungS* unb ber Trinf*
unb Srauhwafferanlage erhalten unb bann noch mehrere

Taufenb SfSferbefräfte ber htefigen 3nbuftrie sur Serfügung
SU fteßen oermögen. TaS fßrofeft ift bon aufeerorbentlih"
S3i<httgfeit für 3ütih unb feine Sebölterung, oon befonberS

hoher Sebeutung aber für baS gefamte Kleingewerbe. @2

ift entfhieben lobenswert, bafe neuerbingS ein grofeartiger
3ug i« ber Tfeätigfeit beS ©tabtrateS fih geltenb su mad^a
beginnt, ohne bafe babei baS finangieü ßRöglihe unb fRat*

fame überfhritten wirb. 3Ran trifft weitfehenbe 2Rafenahmen,

mehrt fih energifh unb mutig für bie ftäbtifhen aßgemeinen

Sntereffen, wo unb gegen wen bieS auh fet, unb geigt rieh*

tigen Slid unb fefte §anb bei fahgemäfeer TaEtiï in bet

Sehanblung ber lofalen Angelegenheiten. @S eröffnet bieS

bie beften Ausfielen für bie 3utunft. (,TageSanseiger")

fiöofferwetfe in SRuppolbinflcn bei Dlieit. ©h"" ^
einigen Saferen ift ein tnterfantonaleS Snitiatiofomitee tfeätig,
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wenn derselbe nicht im elterlichen Hause wohnen kann, selbst
in Kost und Wohnung nehme, oder zur Erlangung einer
Unterkunft behülslich sei, für die er alle Verantwortlichkeit
übernehmen kann. Die Zentral-Prüfungskommisston ist be-

auftragt, ein bezügliches Pflichtenheft dem Zentralvorstand
vorzulegen.

In Bezug auf die Frage: „Was kann der Schweiz.
Gewerbeverein anstreben behufsausgedehn-
tere Benützung von: s.) schweizer. Rohstoffen
und Halbfabrikaten, b) Motoren, die für das
Kleingewerbe sich eignen" wird den in nachfolgen-
den Ausführungen niedergelegten Anschauungen des leitenden
Ausschusses grundsätzlich beigepflichtet: A H

1. Viele einheimische Rohstoffe und Halbfabrikate werden
noch zu wenig ausgenützt. Die Ausstellungen bezw. Industrie-
und Gewerbemuseen sind am besten geeignet, für deren aus-
gedehntere Verwendung zu wirken. Der Schweizer. Gewerbe-
verein wird derartige Bestrebungen jederzeit nach Kräften
unterstützen, eventuell in Verbindung mit anderen Interessen-
Verbindungen die Errichtung solcher Auskunftsstellen, wo-
möglich im Anschluß an bestehende Institutionen, anstreben,
denen die Aufgabe zukäme, auf die für Industrie und Ge-
werbe notwendigen Rohstoffe und Halbfabrikate aufmerksam
zu machen und sie dem allgemeinen Verkehr zugänglicher zu
machen. Ebenso wird er die Bestrebungen der Handwerker
zum gemeinsamen Bezug von Rohstoffen und Halb-
fabrikaten zu fördern suchen und über gemachte erfolgreiche
Versuche Auskunft erteilen.

2. Die Beschaffung billiger und zweck-
mäßiger Betriebseinrichtungen ist für das Klein-
gewerbe von der größten Bedeutung. Es ist notwendig, daß
die Gewerbetreibenden Gelegenheit haben, über die in jedem
einzelnen Falle geeignete Betriebskraft oder Werkzeugmaschine
sachkundige, unparteiische und billige Auskunft zu erhalten.
Wo möglich sollen sie die betreffenden Maschinen in Betrieb
sehen können. Der Schweizer. Gewerbeverein macht sich zur
Aufgabe, solche technische Auskunftsstellen zu errichten oder

vorhandene zugänglicher zu machen, sei es im Anschluß an
bestehende Gewerbemuseeu, Fachvereine und Fachschulen, oder

durch Zuzug von Sachverständigen, die hiefür gegen ent-
sprechende Vergütung in Pflicht genommen werden. Letztern
würde auch die Aufgabe zufallen, durch allgemein verständ-
liche Wandervorträge im Kleingewerbestande die Kenntnisse
betreffend die geeignetsten Betriebskräfte zu erweitern und

zur ausgedehnterer! Verwendung derselben aufzumuntern.
Außerdem kann eine Liste von Werkstätten angelegt werden,
in welchen die als geeignet befundenen Betriebsmaschinen
besichtigt werden können. Der leitende Ausschuß ist beauf-
tragt, über die spezielle Organisation dieser Auskunftsstellen
für technische Fragen eine Vorlage zu machen.

3. Der Schweizer. Gewerbeverein gewährt einen Kredit
bis zu Fr. 1000 pro Jahr als Prämie für diejenigen Sek-
tionen, welche durch gemeinsame Thätigkeit praktische Erfolge
erzielen in der Nutzbarmachung von Rohstoffen, Halbfabrikaten
oder Moloren für das Kleingewerbe.

4. Das Sekretariat wird beauftragt, ein Heft der „Ge-
werblichen Zeitfragen" beförderlich auszuarbeiten, welches als
allgemein orientierender illustrierter Wegweiser für Motoren-
betrieb dienen soll.

Der leitende Ausschuß wird beauftragt, eine Kommission
zu wählen, bezw. sich durch Experten zu ergänzen, um zu
einer möglichst praktischen Ausgestaltung dieser Anschauungen
Zu gelangen.

In der nächsten Sitzung wird der Zentralvorstand sich

neuerdings mit Versuchen betreffend bessere Gestaltung des

Submissionswesens beschäftigen, ferner mit einer
Vorlage betreffend Organisation desArbeitsnach-
weises.

Nach den Verhandlungen erstatte: der Centralvorstand der
kantonalen GeWerbeausstellung in corpore einen Besuch.

Verbandswesen.
Der Schweizerische Schlossermeister-

verband hat an seiner letzten Delegierten-
Versammlung in Aarau beschlossen, an-
läßlich der zürcherischen kant. Ausstellung
einen allgemeinen schweizer. Schlosser-
meister-Tag nach Zürich einzuberufen.
Der Centralvorstand hat nun im Ein-
Verständnis mit der Sektion Zürich den
23. September bestimmt und ladet alle

zur Teilnahme an dieser ersten allge-
meinen Vereinigung ein. In dem be-

treffenden Schreiben heißt es: „Es wird
gewiß für jeden von Ihnen von Interesse sein, bei einem

Besuche der äußerst sehenswerten Ausstellung Gelegenheit zu
haben, mit seinen Berufsgenossen des engern und weitern
Vaterlandes bekannt zu werden, und die Sektion Zürich wird
gewiß alles aufbieten, um Ihnen einige angenehme und
genußreiche Stunden zu verschaffen. Unsere verehrten Kollegen
der französischen Schweiz laden wir vor allem zu recht zahl-
reicher Teilnahme ein, indem wir besondern Wert darauf legen,
auch mit ihnen einmal bekannt zu werden. Um einigermaßen
über die Zahl der Teilnehmer orientiert zu sein, wäre es

sehr angenehm, wenn Sie das Präsidium des Schlossermeister-
Vereins in Zürich, Herrn I. I. Hafner, bis spätestens etwa
zwei Tage vor der Versammlung über Ihr Erscheinen in
Kenntnis setzen würden. Das allgemeine Rendez-vous wird
im Ausstellungs-Restaurant stattfinden und alles Nähere an
der Kasse zu erfahren sein. Mit Verhandlungen werden wir
Sie nicht belästigend Es soll der ganze Tag nur der kolle-

gialen Unterhaltung gewidmet sein. Für genügendes Wasser
im Löschtrog wird jedenfalls gesorgt sein."

Der 3. schweiz. Zieglermeistertag in Zürich wurde
von ca. 50 Mitgliedern besucht. Nach erfolgter Aufnahme
einer neu gebildeten Sektion der französischen Schweiz wurde
die Beteiligung mit einer Kollektivausstellung in Genf be-

schloffen unter der Bedingung, daß ein Bundesbeitrag von
15,000 Fr. erhältlich sei und von den Ausstellern im Maxi-
mum 8000 Fr. zu beschaffen wären.

Elektrotechnische Rundschau.
Die elektrische Kraftübertragungsanlage, welche die

Stadt Zürich bei Rheinau errichten will, wird, wie man er-

fährt, wahrscheinlich eine Bauzeit von mindestens drei Jahren
erfordern, da die Wasserbauten kolossale Arbeit machen. Die
Gesamtkosten dürften auf fünf Millionen Franken kommen.

Der Haupteil dieses Betrages erwächst für die Wasserbauten.
Gewonnen werden 10,000 Pferdekräfte, hievon sind in Zürich
verwendbar 7500, der Rest geht bei der Uebertragung ver-

loren. Mit den verbleibenden 7500 Pferdekräften wird man
alle Tramlinien betreiben können, die nötige Kraft für spä-

tere Erweiterung ver elektrischen Beleuchtungs- und der Trink-
und Brauchwafferanlage erhalten und dann noch mehrere

Tausend Pferdekräfte der hiesigen Industrie zur Verfügung
zu stellen vermögen. Das Projekt ist von außerordentlicher
Wichtigkeit für Zürich und seine Bevölkerung, von besonders

hoher Bedeutung aber für das gesamte Kleingewerbe. Es
ist entschieden lobenswert, daß neuerdings ein großartiger
Zug in der Thätigkeit des Stadtrates sich geltend zu machen

beginnt, ohne daß dabei das finanziell Mögliche und Rat-
same überschritten wird. Man trifft weitsehende Maßnahmen,
wehrt sich energisch und mutig für die städtischen allgemeinen

Interessen, wo und gegen wen dies auch sei, und zeigt rich-

tigen Blick und feste Hand bei sachgemäßer Taktik in der

Behandlung der lokalen Angelegenheiten. Es eröffnet dies

die besten Aussichten für die Zukunft. („Tagesanzeiger")
Wasserwerke in Ruppoldingen bei Ollen. Schon seit

einigen Jahren ist ein interkantonales Initiativkomitee thätig.
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